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Erasmus+ International Credit Mobility 
Mobilität in/aus Partnerländern 

 

 Mobilität von Studierenden und Hochschulpersonal aus Partner- 
in Programmländer und umgekehrt 

 Studienaufenthalte: 3 bis 12 Monate möglich 

 Praktika bislang nicht möglich! 

 Lehraufenthalte/Fortbildungsaufenthalte: 5 Tage bis 2 Monate 
möglich 

 Finanzierung aus 5 unterschiedlichen Finanzinstrumenten/ 
11 verfügbare Budgetlinien gemäß europäischer Finanzlinien 
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Erasmus+ International Credit Mobility 
Förderfähige Partnerländer 2016 
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Erasmus+ International Credit Mobility 
Antragsstatistik Call 2016 
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Erasmus+ International Credit Mobility 
Evaluierung & Mittelvergabe 

 
 

 Förderfähigkeit ab 60 Punkten insgesamt und 15 Punkten in 
Kategorie Relevanz 

 Mittelvergabe abhängig von Budgetkapazität und Position auf der 
Rankingliste für betreffendes Budgetfenster 

 Schwelle bei einzelnen Budgetfenstern sehr hoch 

 Kürzungen tendenziell bei Studierendenmobilitäten stärker als bei 
Personal 

 Geographical Balance bei DCI Asia und Latin America zu beachten 

 Starke Kürzungen bieten Chance auf Meldung von Mehrbedarf 
bzw. Restmittelverwendung 
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Erasmus+ International Credit Mobility 
Möglichkeiten der Programmschiene 

 

 Stärkung der hochschuleigenen Internationalisierungsstrategie 

 Veränderung in der Lehre: Veränderung der Studieninhalte, 
Lehrmethoden etc. 

 Entstehung von internationalen Netzwerken 

 Personalmobilität = Personalentwicklung – nachhaltige Kooperation 
über die Mobilität von Lehrenden und Mitarbeiter/innen sichern! 

 Komplementarität statt ‚more of the same‘: Erasmus+ kann andere 
Programme ergänzen 

 … 
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Erasmus+ International Credit Mobility 
FAQs – Übersicht 

 
 

 

1) Zwischenbericht 

2) Vertragsänderungen 

3) Rechtliches & Versicherung 

4) Vertragsausstellung & Auszahlung 

5) Abwicklung & Abrechnung 

6) Mobility Tool+ 
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Erasmus+ International Credit Mobility 
FAQs – Zwischenbericht 

 
 Einreichung bis spätestens 30.06.2016 – Berichtszeitraum: 

Projektstart bis einschließlich 31.05.2016 

 Kein narrativer Teil – nur Statusbericht über Mittelverwendung 

 Anspruch auf Restzahlung bei Verbrauch von mind. 70% der 
ersten Rate des Gesamtzuschusses > andernfalls Abrechnung im 
Zuge des Endberichts 

 Sowohl Mittelverzicht als auch Anmeldung von Restmittelbedarf 
möglich (in manchen Fenstern noch Restmittel vorhanden) 

 Keine „Wegnahme“ von Mitteln, jedoch Bitte um realistische 
Einschätzung der Umsetzungsfähigkeit 

 Verfall der Mittel für Österreich soll vermieden werden 

 Detaillierte Informationen  und Berichtsformular folgen in Kürze 
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Erasmus+ International Credit Mobility 
FAQs – Vertragsänderungen 

 

 Kein Änderungsantrag notwendig: 
 Dauer der Mobilität 

 Änderung der Teilnehmer/innenanzahl 

 Verwendung von OS-Mitteln für weitere Mobilitäten 

 

 Nicht zulässig: 
 Verschiebungen zwischen Ländern 

 Finanzierung von Aktivitäten, die im jeweiligen Finanzfenster nicht 
zulässig sind 
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Erasmus+ International Credit Mobility 
FAQs – Vertragsänderungen 

 

 Mit Änderungsantrag möglich: 
 Anderer Studienzyklus bei Incoming Studierenden (ab Call 2016 nicht mehr 

notwendig) 

 Verschiebung zwischen Incoming Studierenden und Staff 

 Verschiebung zwischen Lehraufenthalten und Fortbildung 

 Anderer Studienzyklus bei Outgoing Studierenden (ab Call 2016 nicht mehr 

notwendig, nur eingeschränkt möglich bei Finanzfenster mit Heading 1-Mittel (DCI Asien, DCI 
Zentralasien und DCI Lateinamerika, AKP-Staaten) und nicht zulässig bei DCI South Africa 

 Verschiebung zwischen Outgoing Studierenden und Staff (Ausnahmen: siehe 

oben) 

 Verschiebung zwischen Incoming und Outgoing (Ausnahmen: siehe oben) 

 Hinzunahme/Wegfall einer Partnerhochschule im selben Partnerland 

 Änderung der Projektlaufzeit (16 bzw. 24 Monate auf 24 oder 26 Monate sowie     

für 2. Round (Call 2015) 16 Monate auf 18 Monate (Call 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 



www.bildung.erasmusplus.at 

Erasmus+ International Credit Mobility 
FAQs – Vertragsänderungen 
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 Änderungsantrag an NA immer schriftlich und zeitnah! 
 Keine formale Vorgabe in Bezug auf das Format 

 Beschreibung der gewünschten Änderung & Begründung des 
Änderungswunsches 

 Unterzeichnet vom gesetzlichen Vertreter/von der gesetzlichen 
Vertreterin Ihrer Hochschule 
 

 

 

 

 

 

 

 



www.bildung.erasmusplus.at 

Erasmus+ International Credit Mobility 
FAQs – Rechtliches & Versicherung 

 
 Lehrende: 

 Keine Sozialversicherungsanmeldepflicht bei Incoming-Lehrenden 
(öffentliche Universitäten) 

 Visum für Gastlehrende: Reisevisum C für Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit 

 

 Studierende: 

 Krankenversicherung Incoming-Studierende: siehe OeAD-
Homepage 

 ÖH-Mitgliedsbeitrag garantiert bei Outgoing-Studierenden Unfall- 
und Haftpflichtschutz nahezu weltweit 

 Generell: Verwendung von OS-Mitteln möglich, aber nicht 
zwingend 
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Erasmus+ International Credit Mobility 
FAQs – Vertragsausstellung und Auszahlung 

 Vertragsausstellung: 

 Auszahlung nach Echtkosten: „Option 2“: Direct provisions 

 Bei Staff sowohl für Travel als auch Individual Support, bei 
Studierenden nur für Travel Support möglich 

 

 Auszahlung: 

 Auszahlung der Stipendien in drei verschiedenen Modellen > 
voraussichtlich höhere Flexibilität ab Call 2016 

 Monatliche Auszahlung gemäß Vertragsbestimmungen (derzeit) 
nicht möglich 

 Incomings: Auszahlung erst bei Ankunft ist möglich 

 Barzahlung gemäß Vertragsbestimmungen nicht untersagt  
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Erasmus+ International Credit Mobility 
FAQs – Abwicklung/Abrechnung 

 
 Mittelverwendung: 

 Pauschalen vs. Echtkosten  

 Echtkosten: erlauben Ausgleich zwischen teureren und billigeren 
Mobilitäten 

 Überbleiben von Restmitteln (nach Echtkosten) trotz zur Gänze 
ausgegebener Pauschalen: zusätzliche Mobilitäten als zero grants 

 Zero grant Mobilitäten sind möglich für jedes Partnerland, das Teil 
der Vereinbarung ist 

 Umschichtung von 50% der OS-Mittel für Finanzierung von 
zusätzlichen Mobilitäten ist möglich 
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Erasmus+ International Credit Mobility 
FAQs – Mobility Tool+ 

 
 Aktualisierung des Datenbestandes: „on a monthly basis“ –   bzw. 

sobald konkrete Daten vorliegen 

 Abänderung Distance Band wenn Start/Zielpunkt der Mobilität 
nicht das Partnerland ist 

 Travel days sind nicht in Dauer der Mobility period einzuberechnen 

 Flexible Handhabung von Reise- und Aufenthaltstagen 

 Feld Travel grant not required (nur Staff): für betreffende Mobilität 
wird nur der Individual Support verrechnet (gute Option bei 
knapper werdenden Budgetmitteln) 

 Call 2016: Bisher absolvierte Aufenthalte unter KA 103 und EMJMD 
(neu) sind in 12-Monatsguthaben/Zyklus einzuberechnen 
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Erasmus+ International Credit Mobility 

Nationalagentur Erasmus+ Bildung 
 
Ebendorferstraße 7 
1010 Wien 
Tel.: 01 / 534 08 -0 

 

Kontaktpersonen 

Mag. Sabine Müller (- 646) 

Mag. Tobias Schneider, M.E.S. (- 648) 
 

erasmusplus@oead.at 

www.bildung.erasmusplus.at 
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